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N a c h r u f 
 
 
 

Wir erhielten die traurige Nachricht, dass am 7. Januar 2011 
 
 

Herr 
Unterbrandmeister 

Kaspar  Krosch 
 
 
aus Bedburg im Alter von 78 Jahren  verstorben ist. 
 
Herr Krosch trat am 17.05.1952 in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bedburg, 
Löschzug Kirch-/ Kleintroisdorf / Pütz, ein und hat sich während seiner Dienstzeit 
stets vorbildlich zum Schutz und Wohle der Allgemeinheit eingesetzt. 
 
Am 09.09.1992 wurde Herr Krosch in die Ehrenabteilung versetzt. 
 
Dem Verstorbenen werden wir ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
 
50181 Bedburg, den 18.01.2011 
 
 
 
 

Für die Stadt Bedburg 
 
 
 

gez. Koerdt     gez. Zehnpfennig 
 

Gunnar Koerdt  Friedhelm Zehnpfennig 
         Bürgermeister              stellv. Leiter der Feuerwehr 
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N a c h r u f 
 
 
 

Wir erhielten die traurige Nachricht, dass am 16. Januar 2011 
 
 

Herr 
Oberfeuerwehrmann  

Peter-Hermann  Hemmerich 
 
 
aus Bedburg im Alter von 67 Jahren  verstorben ist. 
 
Herr Hemmerich trat am 12.11.1960 in die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bedburg, 
Löschzug Kirchherten ein. Er war ein engagiertes Feuerwehrmitglied. 
 
Dem Verstorbenen werden wir ein ehrendes Andenken bewahren. 
 
 
50181 Bedburg, den 19.01.2011 
 
 
 
 

Für die Stadt Bedburg 
 
 
 

gez. Koerdt     gez. Zehnpfennig 
 

Gunnar Koerdt  Friedhelm Zehnpfennig 
         Bürgermeister              stellv. Leiter der Feuerwehr 
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BEKANNTMACHUNG DER STADT PULHEIM 

 

betreffend den Bebauungsplan Nr. 36 A Stommeln, 1. Änderung  

– Bebauungsplan der Innenentwicklung – 

über den Beschluss zur Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes sowie  

über die Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 13a BauGB i.V. m. § 3 (1) BauGB 

Bereich: Hauptstr. 12-18 

 

Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Pulheim hat in seiner Sitzung am 27.10.10 die Aufstellung des 

Bebauungsplanes Nr. 36 A Stommeln, 1. Änderung gemäß § 13a des Baugesetzbuches (BauGB) vom 

23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) be-

schlossen. 

 

Ziel der Änderung ist, durch eine Anpassung der planungsrechtlichen Festsetzungen die Voraussetzungen für die 

Errichtung eines Geschosswohnungsbaus mit seniorengerechten Wohnungen zu schaffen. 

 

Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches sind aus anliegender Planskizze ersichtlich. 

- Aufstellungsbeschluss 

Der vorstehende Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 (1) BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 

zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) öffentlich bekanntgemacht. Der 

Bebauungsplan Nr. 36 A Stommeln, 1. Änderung soll im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB ohne 

Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt werden.  

 

Für diesen Bebauungsplan der Innenentwicklung findet eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB in Anwen-

dung des § 13a Abs. 3 Nr. 1 BauGB aufgrund einer deutlichen Unterschreitung des Schwellenwertes von 20.000 

Quadratmetern (§ 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB) daher nicht statt. 

 

Weiterhin hat der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Pulheim in seiner Sitzung am 27.10.10 beschlos-

sen, die Beteiligung der Öffentlichkeit an der Bauleitplanung gemäß § 13a (2) BauGB  vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 

2414) zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) i. V. m. § 3 (1) durchzufüh-

ren. 

 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit über den Planentwurf erfolgt in der Zeit 

 

vom 02.02.2011 bis 22.02.2011 einschließlich 

 

während der Dienststunden - montags bis mittwochs von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 16.00 

Uhr, donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr und freitags von 8.30 Uhr bis 

12.00 Uhr - im Rathaus der Stadt Pulheim, Alte Kölner Straße 26, 2. Obergeschoss, Plankasten im Flur gegen-

über der Planungsabteilung, zur Einsicht aus. 

Der Bürgermeister 
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Während der Auslegungsfrist kann die Öffentlichkeit gemäß § 3 (1) BauGB vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) 

zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585) Stellungnahmen zu dem Entwurf 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadtverwaltung vorbringen. 

 

Die Stadt Pulheim prüft die fristgerecht vorgebrachten Stellungnahmen und teilt das Ergebnis mit. 

 

In Vertretung 

 

gezeichnet 

 

Wolfgang Thelen 

Beigeordneter 

 

 

Aushang: vom 02.02.2011 

 bis 22.02.2011 
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Jagdgenossenschaft                       50259 Pulheim, den 20.01.2011  
        Stommeln 
 
Änderung der Satzung der Jagdgenossenschaft Stommeln  
 
Die Mitglieder der Jagdgenossenschaft Stommeln haben in ihrer Genossenschaftsversammlung        am 
25.11.2010 folgende Änderung ihrer Satzung vom 16.01.1981 beschlossen: 
 
Änderung  25.11.2010 
 
§ 7 Genossenschaftsversammlung 
 
derzeit  
 
Zur Teilnahme an der Genossenschaftsversammlung sind die Mitglieder der Jagdgenossenschaft berechtigt. Sie 
können sich durch ihre gesetzlichen Vertreter oder nach Maßgabe des § 10 Abs. 4 dieser Satzung durch 
Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen und dem Jagdvorsteher zu Beginn der 
Versammlung vorzulegen.  
 
neu                                                                       
 
In der Genossenschaftsversammlung kann sich jedes Mitglied durch  
- ein anderes volljähriges Mitglied der Jagdgenossenschaft,  
- den Ehegatten,  
- die eingetragene Lebenspartnerin oder den eingetragenen Lebenspartner oder 
- durch volljährige Geschwister  
vertreten lassen.  
Es bedarf hierzu einer schriftlichen Vollmacht. Mehr als drei Vollmachten pro Person sind nicht zulässig. Die von     
einem Bevollmächtigten vertretene Grundfläche darf einschließlich seiner eigenen Grundfläche ein Drittel der 
Gesamtfläche des Gebietes der Jagdgenossenschaft nicht überschreiten.  
Diese Vertretungsregelung gilt nicht für Körperschaften, Anstalten und Stiftungen. 
Diese benennen schriftlich gegenüber der Jagdgenossenschaft den von ihnen bestellten Vertreter.  
 
 
§ 10 Beschlussfassung der Jagdgenossenschaft 
(1)   
(2)   
(3)   
(4) Ein bevollmächtigter Vertreter darf höchstens fünf Jagdgenossen vertreten. Die von einem      Bevollmächtigten 
vertretene Grundfläche darf einschließlich seiner eigenen Grundfläche ein Drittel der Gesamtfläche des Gebietes der 
Jagdgenossenschaft nicht überschreiten.  
 
§ 15  Geschäfts- und Wirtschaftsführung  
(1)  Geschäftsjahr der Jagdgenossenschaft ist das Jagdjahr im Sinne des § 11 Abs. 4  BJG. 
(2)  Einnahme- und Ausgabeanordnungen ........................................ 
(3) Kassenführer ......................... 
(4) Die Einnahmen der Jagdgenossenschaft sind .............. 
(5) Sie sind bis zu  ihrer Verwendung verzinslich anzulegen. ........................ 
 
neu 
(6)Entfällt auf eine Jagdgenossin/Jagdgenossen ein geringerer Reinertrag als 10,-- €, wird    die Auszahlung erst dann 
fällig, wenn der Betrag durch Zuwachs mindestens 10,-- €   erreicht hat, unberührt hiervon bleiben die Fälle, in denen 
die  Jagdgenossin/ Jagdgenosse aus der Jagdgenossenschaft ausscheidet.  
 
 
 
Mit Verfügung vom 12.01.2011 hat der Rhein-Erft-Kreis der Änderung zugestimmt.  
 
Pulheim, den 20.01.2011 
 
gez.  

Bernd Schall                                                 
(Jagdvorsteher)  
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Stadt Pulheim                     Pulheim, 
17.01.2011  
Der Bürgermeister                     II/320.12.91.92/3 

 
B E K A N N T M A C H U N G 

 
Bekanntmachung gemäß der Satzung zur Durchführung von Bürgerentscheiden der Stadt 
Pulheim vom 13.10.2005 : 
 
I.      Am Sonntag, dem 27. Februar 2011,  wird in der Stadt Pulheim ein  
 

B Ü R G E R E N T S C H E I D 
 
  durchgeführt. Die Abstimmung findet in der Zeit von 08.00 Uhr bis 18.00 Uhr statt. 
 
  Der Text der zur Entscheidung anstehenden Frage lautet: 
 

      "Soll in der Stadt Pulheim eine Gesamtschule 
eingerichtet werden?" 

 
II.   Das Stadtgebiet ist für den Bürgerentscheid in 9 Abstimmungsbezirke eingeteilt worden. 
  Die Abstimmungslokale sind nachfolgend aufgelistet: 
 
  Abstimmungsbezirk 1 Gemeinschaftsgrundschule Sinnersdorf, Kölner Str. 93   

Abstimmungsbezirk 2 Kath. Grundschule Stommeln, An der Kopfbuche 1 
Abstimmungsbezirk 3 Turnhalle an der Christinaschule Christinastraße 3     
Abstimmungsbezirk 4  Gemeinschaftsgrundschule Sinthern/Geyen  Am Fronhof 

10 
Abstimmungsbezirk 5  Feuerwehrhaus Brauweiler, Kaiser-Otto-Straße 53 

                  Abstimmungsbezirk 6  Schulzentrum Brauweiler,  Kastanienallee 2 
                Abstimmungsbezirk 7  Realschule Pulheim, Hackenbroicher Straße 66 
                Abstimmungsbezirk 8 Gemeinschaftshauptschule Pulheim, Escher Str. 88 
                Abstimmungsbezirk 9 Katholische Grundschule Barbaraschule Bachstraße 16 
 

Das Stadtgebiet ist für den Bürgerentscheid des Weiteren in 4 Briefabstimmungsbezirke 
eingeteilt worden. Die entsprechenden Briefwahlvorstände befinden im Rathauscenter, 
Alte Kölner Straße 26: 
 

   Briefabstimmungsbezirk 1  Zimmer  1.04 
        Briefabstimmungsbezirk 2  Zimmer  1.06 
                Briefabstimmungsbezirk 3  Zimmer  1.07 
                  Briefabstimmungsbezirk 4  Zimmer  1.08 
 
III.         Das Abstimmungsverzeichnis zum Bürgerentscheid  für die Stadt Pulheim liegt in der 
Zeit vom 

 
07.02.2011 bis 11.02.2011 

 
während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus Pulheim, Rathauscenter, Zimmer 
3, Alte Kölner Straße 26, 50259 Pulheim, für Abstimmungsberechtigte zur Einsicht aus. 
Jeder Abstimmungsberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner 
Person im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein 
Abstimmungsberechtigter die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im 
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Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen 
glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des 
Abstimmungsverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht 
hinsichtlich der Daten von Abstimmungsberechtigten, für die im Melderegister ein 
Sperrvermerk gem. § 34 Abs. 6 des Meldegesetzes NRW eingetragen ist. 
Das Abstimmungsverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die 
Einsichtnahme ist durch ein Datensichtgerät möglich. 
Abstimmen kann nur, wer in das Abstimmungsverzeichnis eingetragen ist oder einen 
Abstimmungs- 
schein hat. 
 

IV. Wer das Abstimmungsverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb 
der Einsichtsfrist, spätestens am 11.02.2011 bis 12.00 Uhr bei der o. g. 
Auslegungsstelle, Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 

 
V. Allen im Abstimmungsverzeichnis eingetragenen Abstimmungsberechtigten wird 
spätestens bis zum 

06.02.2011 eine Abstimmungsbenachrichtigung zugesandt. Wer keine 
Abstimmungsbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, abstimmungsberechtigt zu sein, 
muss Einspruch gegen das Abstimmungsverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr 
laufen will, dass er sein Abstimmungsrecht nicht ausüben kann. 

 
 
Frank Keppeler 

 

 Bürgermeister  
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